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Gesetzlicher Mindestlohn - Anhebung auf 13,69 €! 

Einen ersten guten verständlichen Einstieg bietet der Text von Herrn Dr. Michael Schäfers, 
KAB Deutschland e.V.:  

Was ist der gesetzliche Mindestlohn?  
Der gesetzliche Mindestlohn ist eine bundesweite Lohnuntergrenze, die 
verbindlich festgeschrieben ist. Der Mindestlohn gilt für alle Arbeitnehmer*innen 
über 18 Jahren in allen Branchen. Dieser darf von wenigen Ausnahmen nicht 
unterschritten werden. Nähere Bestimmungen wurden im „Gesetz zur Regelung 
eines allgemeinen Mindestlohns“ (Mindestlohngesetz – MILoG) getroffen. Das 
Gesetz wurde vom Deutschen Bundestag im Juli 2014 beschlossen. Der 
gesetzliche Mindestlohn wurde zum 01. Januar 2015 eingeführt.  
Warum braucht es den gesetzlichen Mindestlohn?  
Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung setzt sich auf der Grundlage der 
Soziallehre der Kirche für gute und faire Löhne ein. Der Lohn muss die eigene 
Existenz und die der Angehörigen (Familien, Lebensgemeinschaften, Verbund 
der zu Versorgenden) sichern. Er muss zudem soziale Sicherheit und soziale 
Teilhabe ermöglichen. Deshalb kann die Lohnhöhe nicht beliebig sein, sondern 
sie hat diesen Kriterien zu entsprechen. Der Lohn hat ein Leben in Würde und 
Freiheit zu ermöglichen! Deshalb muss es eine verbindliche und einheitliche 
Lohnuntergrenze geben, die die Arbeitnehmer*innen gegen Lohndumping, Willkür 
und Ausbeutung schützen. Zudem werden immer weniger Arbeitnehmer*innen 
durch Tarifverträge abgesichert. Die Arbeitnehmer*innen schützende Tarifbindung 
sinkt immer weiter ab. Der allgemeine gesetzliche Mindestlohn wird deshalb 
gebraucht, um einen Mindestschutz für alle Arbeitnehmer*innen sicher zu stellen. 
Ansonsten ist dem Lohndumping nach unten Tür und Tor geöffnet.  
Wie hoch ist der gesetzliche Mindestlohn derzeit?  
Seit dem 01. Januar 2020 beträgt der gesetzliche Mindestlohn 9,35 Euro. Aus 
Sicht der KAB ist der Mindestlohn damit zu niedrig angesetzt, da er nicht vor 
Armut schützt und kein ausreichendes Leben in Würde und Freiheit ermöglicht.  
Wer legt den gesetzlichen Mindestlohn fest?  
Grundsätzlich soll die Höhe des gesetzlichen Mindestlohns im Dialog zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern festgelegt werden. Deshalb wurde eine 
Mindestlohnkommission als selbstständige Organisationseinheit eingerichtet. Sie 
besteht aus einem Vorsitzenden, drei Arbeitnehmer*innen- und drei 
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Arbeitgebervertreter sowie zwei nicht stimmberechtigten Mitgliedern aus der 
Wissenschaft. Die Mitglieder sind ehrenamtlich tätig und nicht 
weisungsgebunden. Laut Mindestlohngesetz wird die Höhe des Mindestlohnes 
alle zwei Jahre neu beschlossen. Die Mindestlohnkommission unterbreitet ihren 
Vorschlag der Bundesregierung. Diese setzt die neue Höhe des gesetzlichen 
Mindestlohnes dann per Verordnung in Kraft. Die Mindestlohnkommission kann 
Informationen und fachliche Einschätzungen von anderen einholen. Die KAB hat 
sich deshalb bisher durch entsprechende Gutachten und Eingaben an die 
Mindestlohnkommission an dem Verfahren beteiligt und ihre Positionen deutlich 
gemacht.  
Warum ist der Mindestlohn zu niedrig? Was fordert die KAB?  
Die KAB hat bereits vor und unmittelbar nach der Einführung des gesetzlichen 
Mindestlohns eine deutliche Anhebung gefordert. Das niedrige Niveau des 
Mindestlohnes reicht nicht zum Leben. Die derzeitige Höhe des Mindestlohns 
schützt nicht vor Altersarmut. Die Binnennachfrage wird geschwächt. 
Geringverdiener*innen müssen jeden Euro zweimal umdrehen und leben in 
täglicher Unsicherheit, ob sie über die Runden kommen. Zudem sind 9,35 Euro 
gemessen an der  
Wirtschaftskraft Deutschlands im europäischen Vergleich zu niedrig. Deutschland 
betreibt so gegenüber seinen Nachbarn Lohndumping. Darum fordert die KAB 
eine deutliche Anhebung auf 13,69 Euro. Der Mindestlohn sollte mindestens 60 
Prozent des Durchschnittslohnes betragen.  
Sind 13,69 Euro nicht utopisch? Was fordern andere?  
In die Debatte über die Höhe des Mindestlohns ist Bewegung gekommen. Viele 
sind der Meinung der KAB, dass 9,35 Euro zu niedrig sind. Der 
Bundesfinanzminister Scholz (SPD) und der „Deutsche Gewerkschaftsbund“ 
(DGB) wollen die Höhe bis 2021 auf 12 Euro aufstocken. Aus der CDU werden 
ebenfalls Stimmen laut, die Mindestlohnkommission zu reformieren und ihr durch 
eine neue Geschäftsordnung mehr Freiheiten in der Bemessungsgrundlage zu 
geben. Die Berechnungsgrundlage für die Höhe des Mindestlohnes soll erweitert 
werden, damit er ansteigen kann. Die SPD will perspektivisch den Mindestlohn 
auf 12 Euro anheben. Die Linke fordert ebenfalls diese Höhe ein. Die Partei 
„Bündnis 90 / Die Grünen“ will nach ihrem Beschluss auf dem letzten Parteitag 
2019 eine sofortige Aufstockung auf 12 Euro. Es gibt also einen breiten Konsens 
von 12 Euro als Basis für weitere Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns. Dies 
ist für die KAB eine gute und politisch anschlussfähige Grundlage, ihre Forderung 
von 13,69 Euro durchzusetzen.  
Warum ist ein höherer gesetzlicher Mindestlohn gut für uns alle?  
Ein höherer gesetzlicher Mindestlohn hätte viele positive Auswirkungen auf den 
Einzelnen, aber auch auf unsere Gesellschaft und Wirtschaft. Weniger Menschen 
benötigten staatliche Unterstützung und könnten von ihrem Arbeitseinkommen ihr 
Leben eigenständig bestreiten. Ein höherer flächendeckender Mindestlohn wirkt 
der sozialen Spaltung entgegen, hilft Armut zu beseitigen, schafft mehr soziale 
Gerechtigkeit und stärkt den sozialen Zusammenhalt. Er wirkt zudem 
ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen und der Ausweitung des Niedriglohnsektors 
entgegen. Indem er eine Lohnuntergrenze festschreibt, drückt er die in 
Tarifverträgen und branchenbezogenen Mindestlohnregelungen nach oben. Das 



heißt: Mehr Einkommen für alle! Den Wettbewerb in der Wirtschaft gestaltet er 
fair: Unternehmen, die niedrige Löhne zahlen und schlechte Arbeitsverhältnisse 
forcieren, können nicht mehr „gute“ Unternehmen vom Markt boxen, die sich an 
Tarifverträge halten, faire Löhne und gute Arbeitsplätze für selbst-verständlich 
erachten. Und bezahlbar ist er auch. Die mit der Einführung des gesetzlichen 
Mindestlohnes von einigen befürchteten negativen Auswirkungen sind nicht 
eingetreten. Eine Lohnuntergrenze hat vielmehr den Arbeitsmarkt stabilisiert. Ein 
Preisanstieg war ebenfalls nicht zu verzeichnen. Die positiven Auswirkungen 
eines gesetzlichen Mindestlohns könnten deutlich besser ausfallen, wenn er eine 
Höhe von 60 Prozent des Durchschnittslohnes, also 13,69 Euro, erreichen würde.  

---------------- 

Der gegenwärtige Mindestlohn von 9,35 €/h schützt nicht vor Armut und reicht 
nicht aus, um soziale Sicherheit und Teilhabe zu garantieren. Insbesondere 
Familien leben unter permanentem finanziellem Druck. Zugleich verschärft ein so 
niedrig angesetzter Mindestlohn zwangsläufig das Risiko von Altersarmut. Wer 
ein Leben lang in Vollzeit für den Mindestlohn arbeitet, erhält eine Rente 
unterhalb des Hartz-IV-Satzes.  Deshalb fordern wir die Anhebung des 
Mindestlohns auf mindestens 13,69€.  ( www.kab.de/mindestlohn-petition.de ) 

Ziel ist es, bis zum 7. Oktober 2020 50.000 Unterschriften für einen gerechten 
Mindestlohn zu sammeln, die dann an Arbeitsminister Hubertus Heil geleitet 
werden, damit er Stellung nehmen kann. 

Wir bitten euch ganz herzlich um Unterstützung.  

 
Termine – Termine – Termine – Termine – Termine 

 
 
Liebe Mitglieder der KAB! 
Corona bedingt haben wir unsere Termine bis Ende des Jahres 2020 
abgesagt. Ein paar Termine möchten wir dennoch unter Vorgaben der 
Corona-Bedingungen stattfinden lassen. Wenn es jedoch wieder erneute 
Einschränkungen gibt, werden wir natürlich darauf reagieren. Achtet 
deshalb auf Pressemitteilungen, Schaukasten-Infos, Homepage der KAB-
Hagen und informiert einander. Danke!  
 
Samstag, 26. 09.2020 - Erntedank Gottesdienst 
Am Vorabend zum Erntedank gestaltet unser Liturgieausschuss die Hl. Messe um 
18.00 Uhr. Der Altarraum wird mit den Früchten der Felder geschmückt.  
 
Dienstag, 10.11.2020, Besichtigung der Rettungs- und Feuerwache in 
Lengerich 
Für die Organisation dieser Veranstaltung bitten wir Interessierte, sich bei Elke 
Diekmann, Tel.: 99351, zu melden. Eingeladen sind auf Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Wir fahren 
evtl. in Fahrgemeinschaften. 
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 Mittwoch, 25.11. 2020 – Rentnertreff - Grünkohlessen 
Die Wanderung entfällt in diesem Jahr. Gegen 17 Uhr treffen wir uns in der 
Gaststätte „Zum Wiesental“ zu Corona-Bedingungen.   
Hier werden die Wirtsleute wieder eine köstliche Grünkohlmahlzeit auftischen. Der 
Preis für das Grünkohlessen beträgt ca. 16,00 €. Wahlweise kann auch ein 
anderes Gericht bestellt werden.  
Die Anmeldung zum gemeinsamen Essen, die unbedingt erfolgen muss, nimmt 
bis zum Freitag, 20.November, Helmut Runde, Tel. 99845, entgegen.  
Herzliche Einladung an alle; Gäste und Freunde sind auch hier gern gesehen. 
 
Donnerstag, 26.11.2020 – Gottesdienst 
Im November werden überall Gedenkfeiern für die Verstorbenen gehalten. Auch 
wir denken an unsere verstorbenen Mitglieder und zwar um 19.00 Uhr in der 
Abendmesse. 

 
 
Geplante überörtliche Veranstaltung:  
 
Mittwoch, 04.11.2020,  „Wir brauchen ein Lieferkettengesetz“  
mit Tiemo Wölken MdEP, Andreas Luttmer-Bensmann (KAB Bundesvorsitzender) 
u.a. 
Weitere Informationen: KAB Diözese Osnabrück e.V., Tel.: 0541 - 318 391, E-Mail: kab@ bistum-os.de 
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